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Regeste

Fürsorgerische Unterbringung | Familienrecht

Erwägungen

E. 1
Angefochten ist der kantonal letztinstanzliche Entscheid betreffend fürsorgerische
Unterbringung; die Beschwerde ist zulässig (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 6, Art. 75 Abs. 1 und
Art. 90 BGG ).

E. 2
Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren und eine Begründung zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1
BGG ), in welcher kurz darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht
verletzen soll ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Auch wenn es an einem eigentlichen Rechtsbegehren
fehlt, ist ohne Weiteres klar, was der Beschwerdeführer will, nämlich die Unterbringung in
einem Gefängnis statt in der psychiatrischen Klinik. Sodann enthält die Beschwerde
insofern eine genügende Begründung, als der Beschwerdeführer geltend macht, eine
Unterbringung im Gefängnis sei nötig, um ihn von seinen Mordplänen abzuhalten.

E. 3
In der Sache hat das Verwaltungsgericht festgehalten, dass der Beschwerdeführer noch nie
gegenüber anderen Personen Gewalt angewendet habe, er aber mehrfach vorbestraft sei
wegen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage, versuchter Schreckung der Bevölkerung und
Irreführung der Rechtspflege. Er spreche Drohungen aus, mache Selbst- und
Fremdbezichtigungen und äussere Suizidabsichten bzw. habe bereits Suizidversuche hinter
sich; wenn er Zugang zu Telefonen habe oder unkontrolliert Briefe verschicken könne,
drohe dies auch weiterhin. Der Beschwerdeführer wende sich nicht gegen die
fürsorgerische Unterbringung oder die Begutachtung, sondern nur gegen den Ort der
Unterbringung, indem er ein Gefängnis für geeigneter halte. Indes solle mit dem von der
KESB angeordneten Gutachten u.a. gerade der geeignete Unterbringungsort abgeklärt
werden; der Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik sei nur für die Dauer der Erstellung
des Gutachtens angeordnet worden. Die Klinik scheine hierfür der geeignete
Unterbringungsort zu sein. Der Beschwerdeführer sei auf einer geschlossenen Abteilung
untergebracht und erhalte nach einem gescheiterten Versuch keinen unbegleiteten Ausgang
mehr. Die überwachte und geschlossene Station sei geeignet, den Beschwerdeführer von
selbst- und fremdgefährdenden Handlungen abzuhalten bzw. schnellstmöglich einzugreifen,
falls es zu solchen kommen sollte.

E. 4



Auf diese und die weiteren, detaillierteren Erwägungen kann verwiesen werden ( Art. 109
Abs. 3 BGG ). Nebst der potentiellen Fremdgefährdung liegt angesichts der wiederholten
Suizidversuche und Suiziddrohungen insbesondere eine akute Selbstgefährdung vor,
welcher in der psychiatrischen Klinik tendenziell besser begegnet werden kann. Auch
scheint die Klinik der geeignetere Unterbringungsort für die anstehende Begutachtung.
Insgesamt ergibt sich, dass die Beschwerde im Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG
abzuweisen ist.

E. 5
Den Umständen entsprechend werden keine Gerichtskosten erhoben ( Art. 66 Abs. 1 BGG
).
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